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Also meine Aufsichtspflicht erstreckt sich doch nicht auch noch auf den Schulweg! Das wäre mir
neu!

Ähnlich gelagertes Problem: Wenn ein Kind auf dem Schulhof sich verletzt; aufgrund von
Fahrlässigkeit (Beispiel: Im Winter wurde nicht gestreut) dann haftet dafür die Gemeinde, bzw.
die Stadt. Das ist gesetzlich so geregelt.
Heißt doch: Die Aufsichtspflicht der Schule endet an der Schultür.
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